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Achte Abtheilung .
Hofkammer - Dekrete und Verordnungen des

Jahrs isi6 in Hinsicht desZeitungsstämpels.

44Y.

«Aoflammer -DekreMro . ' ^ 5 ?-. v. 2 . May 1816 .
Die deutsche Justiz - und Polizey - Fama , hat

wie bishero , stampelfrey zu bleiben. Dieses ist denen
Herausgebern , dem Regierungs - und Kreisrathe
Hartleben in Mannheim mit dem Zusätze be¬
kannt zu machen , daß es bey dieser im Jahre 1803
bewilligtem Stamvelfreyheit so lang zu verbleiben habe,
als in diese Fama keine eigentlichen Tagzeitungs - Neuig¬
keiten aufgenommen werden.

450 .

Hofkamtmr - Dekret Mo . ' f ^ ß . vom 12. Iuny
1816 . An das Gubernmm in Trieft , und Lai¬
dach , dann an die Landerstellen der sämmtlich übrigen
Provinzen , Ungarn , und Siebenbürgen ausge¬
nommen , dann an die oberste Hof - Postamts - Ver¬
waltung -

In Zeitungs - Sachen sind folgende wesentliche
Anordnungen imStamvelpatente vom 5: Oktober 1802
vorgeschrieben:

§. 6 ?- Alle Zeitüligs - Blätter / sie mögen unter
was immer für einem Namen erscheinen/ und im Aus¬
lande / oder in den k. k: Staaten aufgeleget werden/
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unterliegen bey ihrer Einfuhr , oder ihrer Versendung ,
und zwar im letzteren Falle , auch alsdann , wenn sie
für das Ausland , oder für eine inlandische Provinz ,
wo das Stämpelgefall nicht eingeführet ist , bestimmt
sind , vom i . Jänner 1803 angefangen , der Stäm¬
pel - Taxe .

§. 69 . Alle auslandische Zeitungen , so wie die¬
jenigen , welche in einer inländischen Provinz gedruckt
werden , wo das Stämpelgefall nicht eingeführet ist,
sie mögen von Seite der Postämter durch Buchhändler ,
Handelshauser , oder von Privaten bestellet, und wei¬
ter befördert werden , müssen unmittelbar in die Haupt¬
stadt der Provinz , wo sich das k. k. Siegelaml befindet,
kommen , zu dem Siegelamte gebracht , daselbst nach
Entrichtung der Gebühr stückweise mit dem Stämpel
bezeichnet, und sodann erst an die Parteyen abgegeben,
oder befördert werden.

In Ansehung der inlandischen Zeitungen wird
der k. k. Hofkammer , Und Finanzhofstelle oblegen , die
einer jeden Provinz , nach ihren verschiedenen Lokalitäts -
umständen , und Verhaltnissen angemessene Einrichtung
zu treffen , damit die Stämpel - Manipulation so viel
möglich ohne Beirrung der Zeitungs - Expedition jedoch
mit der nöthigen Sicherheit für das Stämpelgefall ge¬
schehen möge.

Nun ist seit dem 1. Julius 18I5 das österr .
k. k. Stämpelamt vom 5. Oktober 1802 Mit der Vor¬
schrift im Eirkulare vom 1. März 1811 und den übri¬
gen dem Stämpelpatente nachgefolgten Beschießungen
im Bezirke des küstenländischen Guberniums in
Krain , und im Villa 6) er - Kreise eingeführt , dort
müssen aber alle Stämpelgebühren im Metallgelde , weil
nur dieses den gesetzmäßigen Umlauf hat , bezahlet wer¬
den , und um allen Unterschleif mit dem Stämpel zu
verhindern , werden alle Stämpel in diesen Provinzen
roth aufgedruckt.
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In Aolge dessen müsseü alle Zeitungen , die in
Läibäch > Trieft , oder Görz aufgeleget werden,
oder vom Auslande dahin kommen, der dortigen Stampf
lung unterzogen , und die Stampeltare im Metallgelde
entrichtet werden.

Wegen Verschiedenheit der Valuta könnelt nach
dem Geist der §. 6 ?. und 69 . aus allen osierr . k.
Staaten , sowohl die aus - als inländischen Zeitungen /
das Diarium , der österreichische Beobachter , oder
wie selbe immer einen Titel führen mögen , in dem Be¬
zirke des Guberniums vonLaibach , und desje¬
nigen von Trieft nicht anders gelangen , als wenn
selbe ohne allen Stämpel an das Oberpostamt zu Lai¬
bach gesendet, dort dem StämpelaMte zur patentmä¬
ßigen Bezeichnung mit dem Stämpel gegen Bezahlung
der Gebühr übergeben , und dann mit dem gehörigen
Stämpel versehen, an die Parteyen verabfolget werden^

Der Anfang , daß die nach Trieft , und die zu
diesem Gubernium gehörigen Gebiethe gelangenden aus¬
landischen Zeitungen dort gestampelt werden müssen, ist
bereits durch eine frühere an das Triester - Guber¬
nium , Und an die Tabak - und Stämpelgefallen -Di¬
rektion erlassene Verordnung auf den 1. Iuly des v. I ,
festgesetzet worden.

Für die inlandischen Zeitungen , welche nach«
Triest , und die zu diesem Gubernium gehörigen Ge¬
biethe ankommen , so wie für die sämmtlichen sowohl
ausländischen als inländischen Zeitungen , welche nach!
Laib ach, und die zu diesem Gubernium gehörigen Ge ^
biethe gelangen , findet man den Anfang der dortigen
Stämvlung mit 1. Iuly des heurigen Jahres festzusetzen

451 '

Nra . 3^ s^ . vom 27 . August 1816 . Was den
Stämpel auf die für das Salzburgische , und die
übrigen zurückerhaltenen Theile von Oesterreich ob
derEnns bestimmten Zeitungen betrifft , so wird die
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Weisung , ob solche in Linz , oder in Salzburg zu
stempeln seyn werden , seiner Zeit zukommen. Siehe
Nro . 453 , 454 , 483 .

452 .

Rro . ^ s-Z^ . vom i . Oktober t8i6 . Die Ta «
bak - und Stämpelgefällen - Direktion erhalt hiemit den
Auftrag Stämpelsignetcn von Einem Kreuzer , zur
Smmplung der Zeitungsblätter nach Trieft bald
möglichst zu senden , und im Falle , daß dagegen An«
stände obwalten sollten , unverzüglich dieser Hofstelle
anzuzeigen , da alle inlandischen Zeitungen in Trieft
auf einem halben Bogen einstweilen mit dem 2 kr.
Stampel versehen werden , die Verrechnung aber doch
nur mit i . Kreuzer geschieht.

453 .

Hro ^ G^ H. vom 1. Oktober iöi6 . Zu Folge
der hierortigen Verordnung v. 2 ?. Aug . d. I . Z . ' 4 ^ ? .
wird nachträglich zur Wissenschaft bekannt gemacht, daß
man beschlossen habe , die in Salzburg einlangenden
erbländischen Zeitungs - Blatter , um die Herausgabe
derselben durch die 'Stämvlung in Linz nicht zu verzö¬
gern , solche in Salzburg selbst von den Beamten des
Tabak - Magazins unter strenger Beobachtung der Zen¬
sur - Vorschrift stampeln zu lassen. ( 45 1.)

454 .

^ ro . s^ ?A. vom 10 . Dezember 1816 . Daß
3. gegen den Unterricht über die Stamplung der

in Salzburg herauskommenden , oder ^ahin gelan¬
genden inländischen Zeitungen , und die Verrechnung
des eingehenden Betrags nichts zu erinnern gefun¬
den werde.

d . Daß für den Zeitungsstampel inSalzburg
die nämlichen Klassen, wie solche im Cirkulare vom
i . März täii vorgeschrieben sind , anzuwenden seyn.
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o. Daß auch alle inländischen Zeitungen , welche
in Salzburg aufgeleget werden , oder aus den österr .
k. Staaten dahin kommen, erst in Salzburg zu
stämpeln seyn , und dafür die Taxe in Metallgelde ent¬
richtet werden müsse.

Von diesem letzteren Punkte werden auch sämmt¬
liche Länderstellen , mit Ausnahme von Laibach und
Triest , weil dort ohnehin der nämliche Stämpel be¬
stehet , und der Betrag in Konv. Münze bezahlet wird,
und die oberste Hofpostamts - Verwaltung mit Bezug -
auf die wegen des Zeitungsstämpels für T rie st und
Laidach unterm 12 . Iuny d. I . erlassene Verord¬
nung unter einem verständiget.

Zugleich wird der Direktion die Bewilligung er>
theilet , daß sie das Stämpelamt in Salzburg mit
den erforderlichen Signeten für den dortigen Zeitungs ^
stämpel versehen könne. Siehe Nro . 451 , 453 , 483 .
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